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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1987

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §22 Abs1;

RGV 1955 §22 Abs2;

RGV 1955 §22 Abs3;

RGV 1955 §22 Abs5;

Rechtssatz

Ein Beamter, der einer Dienststelle außerhalb seines Dienstortes zur vorübergehenden Dienstleistung zugewiesen

worden ist, hat keinen Anspruch auf die in den Abs 2 und Abs 3 des § 22 RGV angeführten Gebühren, wenn er einer in

seinem Wohnort gelegenen Dienststelle zugeteilt wird.
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